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Erster Teil

§§ 1-3 (hier nicht wiedergegeben)

§ 4 Übertragener Wirkungskreis

(1)-(2) (hier nicht wiedergegeben) 

(3)  1Die  Landkreise  sind  zur  Geheimhaltung  aller 
Angelegenheiten  verpflichtet,  deren  Geheimhaltung 
allgemein  vorgeschrieben  oder  im  Einzelfall  von  der 
dazu  befugten  staatlichen  Behörde  angeordnet  ist. 
2Verwaltungsvorschriften,  die  dazu  dienen,  die 
Geheimhaltung  sicherzustellen,  gelten  nach  näherer 
Bestimmung  des  für  Inneres  zuständigen  Ministeriums 
auch für die Landkreise. 

§§ 5-9 (hier nicht wiedergegeben) 

2.-3. Teil (hier nicht wiedergegeben) 

Vierter Teil 

§ 17 (hier nicht wiedergegeben) 

§ 17a Einwohnerantrag  

(1)  1Kreiseinwohnerinnen  und  Kreiseinwohner,  die  das 
14.  Lebensjahr  vollendet  und  seit  mindestens  drei 
Monaten  ihren  Hauptwohnsitz  im  Kreisgebiet  haben, 
können  beantragen,  dass  der  Kreistag  bestimmte 
Angelegenheiten  berät  (Einwohnerantrag). 
2Einwohneranträge  dürfen  nur  Angelegenheiten  des 
eigenen  Wirkungskreises  des  Landkreises  zum 
Gegenstand haben, für die der Kreistag nach § 36 Abs. 1 
zuständig  ist  oder  für  die  er  sich die  Beschlussfassung 
nach § 36 Abs. 2 Sätze 1 und 2 vorbehalten kann.  3Ein 
Einwohnerantrag  darf  keine  Angelegenheiten  betreffen, 
zu denen innerhalb der letzten zwölf Monate bereits ein 
zulässiger Einwohnerantrag gestellt worden ist.  

(2)  1Der  Einwohnerantrag  muss  schriftlich  eingereicht 
werden;  die  elektronische  Form ist  ausgeschlossen.  2Er 
muss ein bestimmtes Begehren mit Begründung enthalten 
und bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, 
die Unterzeichnenden zu vertreten. 3Der Einwohnerantrag 
soll einen Vorschlag zur Deckung der mit der Erfüllung 
des  Begehrens  verbundenen  Kosten   oder 
Einnahmeausfälle  enthalten.  4Für  den  Einwohnerantrag 
sind  erforderlich  die  Unterschriften  von  mindestens  3 
vom  Hundert,  höchstens  jedoch  von  2500 
Kreiseinwohnerinnen  und  Kreiseinwohnern  in 
Landkreisen  mit  bis  zu  100  000  Kreiseinwohnerinnen 
und  Kreiseinwohnern,  im  übrigen  von  mindestens  2,5 
vom  Hundert,  höchstens  jedoch  von  8000 
Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohnern.  

(3)  1Jede  Unterschriftenliste  muss  den  vollen  Wortlaut 
des  Einwohnerantrags  enthalten.  2Ungültig  sind 
Eintragungen, die  
1. die Person nach Namen, Anschrift und Geburtsdatum 
nicht zweifelsfrei erkennen lassen,  
2. von Personen stammen, die nicht gemäß Absatz 1 Satz 
1  antragsberechtigt  oder  gemäß  §  29  Abs.  2  vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. 



(4) 1Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 müssen  bei 
Eingang des Einwohnerantrags erfüllt sein.  2§ 79 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend.  

(5)  1Über  die  Zulässigkeit  des  Einwohnerantrags 
entscheidet der Kreisausschuss.  2Ist der Einwohnerantrag 
zulässig, so hat ihn der Kreistag innerhalb einer Frist von 
einem halben Jahr nach Eingang des Antrags zu beraten, 
§ 47 Abs. 1, § 51 Abs. 1 und § 57 Abs. 1 Nr. 1 bleiben 
unberührt.  3Der  Kreistag  soll  die  im Antrag  benannten 
Vertreterinnen und Vertreter  der Antragstellerinnen und 
Antragsteller  hören.  4Das  Ergebnis  der  Beratung  sowie 
eine Entscheidung, die den Antrag für unzulässig erklärt, 
sind ortsüblich bekannt zu machen.  

(6) 1Den Anspruch, dass über den Einwohnerantrag nach 
diesen  Vorschriften  beraten  wird,  hat,  wer  den  Antrag 
mit  gültiger  Eintragung  unterschrieben  hat.  2Der 
Anspruch  verjährt  sechs  Monate  nach  Eingang  des 
Antrags. 3Wird der Antrag für unzulässig erklärt, verjährt 
der Anspruch drei Monate nach der Bekanntgabe dieser 
Entscheidung.  4Ein  Widerspruchsverfahren  findet  nicht 
statt.  

§ l7 b Bürgerbegehren, Bürgerentscheid  

(1)  Mit  einem Bürgerbegehren  kann  beantragt  werden, 
dass  die  Kreiseinwohnerinnen und  die  Kreiseinwohner, 
die  zur  Wahl  des  Kreistages  berechtigt  sind,  über  eine 
Angelegenheit  des  Landkreises  entscheiden 
(Bürgerentscheid).  

(2)  1Das Bürgerbegehren muss von mindestens 10 vom 
Hundert  der  zur  Wahl  des  Kreistages  berechtigten 
Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner unterzeichnet 
sein. 2§ 17a Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3)  1Gegenstand  eines  Bürgerbegehrens  können  nur 
Angelegenheiten des  eigenen Wirkungskreises  sein,  für 
die der Kreistag nach § 36 Abs. 1 zuständig ist oder für 
die er sich die Beschlussfassung nach § 36 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 vorbehalten kann und zu denen nicht innerhalb der 
letzten  zwei  Jahre  ein  Bürgerentscheid  durchgeführt 
worden ist. 2Unzulässig ist ein Bürgerbegehren über  
1. die innere Organisation der Kreisverwaltung,  
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Kreistages, 
des  Kreisausschusses  und  der  Ausschüsse  sowie  der 
Bediensteten des Landkreises,  
3.  die  Haushaltssatzung  einschließlich  der 
Wirtschaftspläne  der  Eigenbetriebe  sowie  die 
kommunalen Abgaben und die privatrechtlichen Entgelte, 
4. die Jahresrechnung des Landkreises und den Jahresab-
schluss der Eigenbetriebe, 
5.  Angelegenheiten,  die  im  Rahmen  eines 
Planfeststellungsverfahrens  oder  eines  förmlichen 
Verwaltungsverfahrens  mit  Öffentlichkeitsbeteiligung 
oder  eines  abfallrechtlichen,  immissionsschutz-
rechtlichen,  wasserrechtlichen  oder  vergleichbaren 
Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind,  
6.  Entscheidungen  über  Rechtsbehelfe  und 
Rechtsstreitigkeiten,  
7.  Angelegenheiten,  die  ein  gesetzwidriges  Ziel 
verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen.  

           4. Teil §§ 17a, b NLO 9e

(4)  1Das  Bürgerbegehren  muss  die  gewünschte 
Sachentscheidung so genau bezeichnen, dass über sie im 
Bürgerentscheid  mit  Ja  oder  Nein  abgestimmt  werden 
kann.  2Das Bürgerbegehren muss schriftlich  eingereicht 
werden; die elektronische Form ist ausgeschlossen.  3Das 
Bürgerbegehren muss eine Begründung sowie einen nach 
den  gesetzlichen  Bestimmungen  durchführbaren 
Vorschlag  zur  Deckung  der  mit  der  Ausführung  der 
Entscheidung  verbundenen  Kosten  oder 
Einnahmeausfälle  enthalten.  4Das  Bürgerbegehren 
benennt  bis  zu  drei  Personen,  die  berechtigt  sind,  die 
Unterzeichnenden zu vertreten.

(5)  1Die  Einleitung  eines  Bürgerbegehrens  ist  dem 
Landkreis anzuzeigen.  2Das Bürgerbegehren ist mit den 
zu  seiner  Unterstützung  erforderlichen  Unterschriften 
binnen sechs Monaten, beginnend mit dem Eingang der 
Anzeige, bei  dem Landkreis  einzureichen.  3Richtet  sich 
das  Bürgerbegehren  gegen  einen  bekannt  gemachten 
Beschluss des Kreistages, so beträgt die Frist drei Monate 
nach dem Tag der Beschlussfassung.

(6) 1Die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 müssen bei 
Eingang  des  Bürgerbegehrens  erfüllt  sein.  2§ 79  Abs. 2 
und  3  gilt  entsprechend.  3Soweit  nach  Absatz 2  die 
Gesamtzahl der Wahlberechtigten zu ermitteln ist, ist die 
bei  der  letzten  Kommunalwahl  festgestellte  Zahl 
maßgeblich.

(7) 1Der Kreisausschuss entscheidet unverzüglich über die 
Zulässigkeit  des  Bürgerbegehrens.  2Ist  das 
Bürgerbegehren  zulässig,  so  ist  über  die  begehrte 
Sachentscheidung  innerhalb  von  drei Monaten  ein 
Bürgerentscheid herbeizuführen.

(8) Am Tag der Wahl der Kreistagsabgeordneten oder der 
Landrätin oder des Landrats findet kein Bürgerentscheid 
statt.

(9)  1Das  Bürgerbegehren  hindert  den  Landkreis  nicht 
daran,  über  die  vom  Bürgerbegehren  betroffene 
Angelegenheit selbst zu entscheiden. 2Der Landkreis kann 
getroffene  Entscheidungen  vollziehen,  die  den 
Gegenstand des Bürgerbegehrens betreffen. 3Der Kreistag 
kann  den  Bürgerentscheid  dadurch  abwenden,  dass  er 
zuvor  vollständig  oder  im  Wesentlichen  im  Sinne  des 
Bürgerbegehrens entscheidet.

(10) 1Bei dem Bürgerentscheid darf die Stimme nur auf Ja 
oder  Nein  lauten.  2Die  Abstimmenden  geben  ihre 
Entscheidung durch ein  Kreuz oder  in  sonstiger  Weise 
zweifelsfrei  auf  dem  Stimmzettel  zu  erkennen.  3Dem 
Bürgerbegehren ist entsprochen, wenn die Mehrheit der 
gültigen  Stimmen  auf  Ja  lautet,  sofern  diese  Mehrheit 
mindestens  25 vom Hundert  der  nach  § 29 
Wahlberechtigten beträgt. 4Bei Stimmengleichheit gilt das 
Bürgerbegehren als abgelehnt.

(11)  1Der  Bürgerentscheid  hat  die  Wirkung  eines 
Kreistagsbeschlusses.  2Vor Ablauf von zwei Jahren kann 
er  nur  auf  Antrag  des  Kreistages  durch  einen  neuen 
Bürgerentscheid abgeändert werden.



(12) 1Ist ein Bürgerbegehren, das auf einen nach Absatz 3 
zulässigen  Gegenstand  gerichtet  war,  nach  seiner 
Anzeige dadurch unzulässig geworden, dass es durch eine 
Maßnahme des Landkreises vollständig erledigt ist, und 
ist die Erledigung nicht vollständig oder im Wesentlichen 
im  Sinne  des  Bürgerbegehrens  erfolgt,  so  kann 
Gegenstand  eines  neuen  Bürgerbegehrens  die 
Missbilligung der Maßnahme sein.  2Für dieses Begehren 
gelten die Absätze 2, 4 bis 8 und 10 entsprechend.

(13)  Die  Landesregierung wird  ermächtigt,  das  Nähere 
über  die  Durchführung  von  Bürgerbegehren  und 
Bürgerentscheiden durch Verordnung zu regeln.

§ 17 c Anregungen und Beschwerden

1Jede  Person  hat  das  Recht,  sich  einzeln  oder  in 
Gemeinschaft  mit  anderen  schriftlich  mit  Anregungen 
und Beschwerden in Angelegenheiten des Landkreises an 
den  Kreistag  zu  wenden.  2Die  Zuständigkeit  des 
Kreisausschusses, der Ausschüsse und der Landrätin oder 
des  Landrats  wird  hierdurch  nicht  berührt.  3Die 
Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der 
Kreistag  dem  Kreisausschuss  übertragen.  4Die 
Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Art der 
Erledigung  der  Anregung  oder  Beschwerde  zu 
unterrichten. 5Das Nähere regelt die Hauptsatzung.

§ 17 d Einwohnerbefragung

1Der Kreistag kann in Angelegenheiten des Landkreises 
eine Befragung der zur Wahl des Kreistages berechtigten 
Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner beschließen. 
2Das Nähere ist durch Satzung zu regeln.

§§ 18-24 (hier nicht wiedergegeben) 

Fünfter Teil  

§§ 26-62 Innere Kreisverwaltung  

1. Abschnitt §§ 26-48 Kreistag

§§ 26-28 (hier nicht wiedergegeben) 

§ 29 Recht zur Wahl der Kreistagsmitglieder  

(1)  1Zur  Wahl  der  Kreistagsabgeordneten  und  der 
Landrätin oder des Landrats ist berechtigt, wer Deutscher 
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für 
die  Bundesrepublik  Deutschland  ist  oder  die 
Staatsangehörigkeit  eines  anderen  Mitgliedstaates  der 
Europäischen  Union  besitzt  (Unionsbürger)  und  am 
Wahltag 
1. das 16. Lebensjahr vollendet hat und
2.  seit  mindestens  drei Monaten  im  Kreisgebiet  seinen 
Wohnsitz hat. 2Der Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes ist 
der  Ort  der  Wohnung  im Sinne  des  Melderechts.  3Hat 
eine Person im Bundesgebiet mehrere Wohnungen, so ist 
ihr  Wohnsitz  der  Ort  der  Hauptwohnung.  4Weist  sie 
jedoch  nach,  dass  sich  der  Mittelpunkt  ihrer 
Lebensbeziehungen am Ort der Nebenwohnung befindet, 
so ist dieser ihr Wohnsitz. 5Bei Personen ohne Wohnung 
gilt der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts als Wohnsitz.

    4.+5. Teil §§ 17b-36 NLO 9e

(2) Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, 

1. wem zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten eine 
Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur durch einstweilige 
Anordnung  bestellt  ist;  dies  gilt  auch,  wenn  der 
Aufgabenkreis der Betreuerin oder des Betreuers die in 
§ 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

2. wer infolge Richterspruchs nach deutschem Recht das 
Wahlrecht nicht besitzt,
                                                                       
3.  wer  sich  aufgrund  einer  Anordnung  nach  § 63  in 
Verbindung  mit  § 20  des  Strafgesetzbuchs  in  einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet.

§§ 30-35 (hier nicht wiedergegeben) 

§ 36 Zuständigkeit des Kreistages

(1) Der Kreistag beschließt ausschließlich über 
1. Angelegenheiten, für die gesetzlich die Zuständigkeit 
des Kreistages vorgeschrieben ist,
2.  die  Aufstellung  von  Richtlinien,  nach  denen  die 
Verwaltung geführt werden soll,
3.  die  Bestimmung  des  Namens,  des  Wappens,  der 
Flagge und des Dienstsiegels des Landkreises,
4.  Gebietsänderungen  und  den  Abschluss  von 
Gebietsänderungsverträgen,
5.  den  Erlass,  die  Änderung  und  die  Aufhebung  von 
Satzungen und Verordnungen,
6.  die  Verleihung  und  Entziehung  von 
Ehrenbezeichnungen,
7.  die  Festsetzung  öffentlicher  Abgaben  (Gebühren, 
Beiträge,  Steuern),  von  Umlagen  und  allgemeinen 
privatrechtlichen Entgelten,
8.  den  Erlass  der  Haushaltssatzung,  das 
Haushaltssicherungskonzept, über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen nach 
Maßgabe  der  §§ 89  und  91 NGO  sowie  das 
Investitionsprogramm,
9.  den Jahresabschluss,  den  konsolidierten 
Gesamtabschluss, die Zuführung zu Überschussrücklagen 
(§ 95  Abs. 1  Satz 1 NGO)  und  die  Entlastung  der 
Landrätin oder des Landrats,
10.  die  Errichtung,  Gründung,  Übernahme,  wesentliche 
Erweiterung,  teilweise  oder  vollständige  Veräußerung, 
Aufhebung  oder  Auflösung  von  Unternehmen,  von 
kommunalen  Anstalten  und  von  Einrichtungen  im 
Rahmen  des  Wirtschaftsrechts,  insbesondere  von 
Eigenbetrieben,  von  Gesellschaften  und  von  anderen 
Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten Rechts,
10a.  die  Beteiligung  an  gemeinsamen  kommunalen 
Anstalten  sowie die  Beteiligung  an  Gesellschaften  und 
anderen Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, die Änderung des Beteiligungsverhältnisses, den 
Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften im Sinne von 
§ 115 NGO  sowie  die  Wirtschaftsführung  von 
Einrichtungen  als  Eigenbetriebe  oder  als  selbständige 
Einrichtungen im Sinne von § 110 NGO,



11.  die  Verfügung  über  Vermögen  des  Landkreises, 
insbesondere  Schenkungen  und  Darlehenshingaben,  die 
Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und die 
Veräußerung  von  Anteilen  an  einem  Unternehmen  mit 
eigener  Rechtspersönlichkeit;  ausgenommen  sind 
Rechtsgeschäfte,  deren  Vermögenswert  eine  von  der 
Hauptsatzung bestimmte Höhe nicht übersteigt,
12.  die  Verpachtung  von  Unternehmen  und 
Einrichtungen  des  Landkreises  oder  solchen,  an  denen 
der  Landkreis  beteiligt  ist,  sowie  die  Übertragung  der 
Betriebsführung dieser Unternehmen und Einrichtungen 
auf Dritte,
13.  Richtlinien  für  die  Aufnahme  von  Krediten  (§ 92 
Abs. 1 Satz 2 NGO),
13a.  die  Übernahme  von  Bürgschaften,  den  Abschluss 
von  Gewährverträgen,  die  Bestellung  von  Sicherheiten 
für  Dritte  sowie  diejenigen  Rechtsgeschäfte,  die  den 
vorgenannten  Verpflichtungen  oder  der  Aufnahme  von 
Krediten  wirtschaftlich  gleich  zu  achten  sind;  davon 
ausgenommen  bleiben  Rechtsgeschäfte  im Rahmen  der 
laufenden Verwaltung,
14. die Mitgliedschaft in Zweckverbänden,
15.  die  Errichtung,  die  Umwandlung  des  Zwecks,  die 
Zusammenlegung  und  die  Aufhebung  von  Stiftungen 
sowie die Verwendung des Stiftungsvermögens,
16.  die  Übernahme  neuer  Aufgaben,  für  die  keine 
gesetzliche Verpflichtung besteht,
17.  Verträge  des  Landkreises  mit  Kreistagsmitgliedern 
oder sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen, es sei denn, 
dass  es  sich  um  Verträge  aufgrund  einer  förmlichen 
Ausschreibung  oder  um  Geschäfte  der  laufenden 
Verwaltung handelt,  deren Vermögenswert  einen in der 
Hauptsatzung bestimmten Betrag nicht übersteigt.

(2)  1Der  Kreistag  beschließt  über  Angelegenheiten,  für 
die  der  Kreisausschuss,  der  Werksausschuss  oder  nach 
§ 57  Abs. 1  Nr. 6  die  Landrätin  oder  der  Landrat 
zuständig  ist,  wenn  er  sich  im  Einzelfall  die 
Beschlussfassung vorbehalten hat.  2In der Hauptsatzung 
kann  sich  der  Kreistag  die  Beschlussfassung  auch  für 
bestimmte  Gruppen  solcher  Angelegenheiten 
vorbehalten.  3Der  Kreistag  kann  über  die  in  Satz 1 
genannten  Angelegenheiten  ferner  dann  beschließen, 
wenn sie ihm vom Kreisausschuss zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden.

(3)  1Der  Kreistag  überwacht  die  Durchführung  seiner 
Beschlüsse  sowie  den  sonstigen  Ablauf  der 
Verwaltungsangelegenheiten.  2Er kann zu diesem Zweck 
von dem Kreisausschuss und von der Landrätin oder dem 
Landrat  die  erforderlichen  Auskünfte  verlangen.  3Auf 
Verlangen  von  einem  Viertel  der  Mitglieder  des 
Kreistages  oder  von  einer  Fraktion  oder  Gruppe  ist 
einzelnen Kreistagsabgeordneten Einsicht in die Akten zu 
gewähren.  4Diese  Rechte  gelten  nicht  für 
Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen (§ 4 
Abs. 3 Satz 1).

(4) Der Kreistag kann die ihm nach Absatz 3 zustehenden 
Befugnisse auf den Kreisausschuss übertragen.

§§ 37-48 (hier nicht wiedergegeben) 

                      5. Teil 1.-3. Abschnitt §§ 36-57 NLO 9e

2. Abschnitt §§ 49-54 Kreisausschuß  

§ 51 Zuständigkeit des Kreisausschusses  

(1)  1Der  Kreisausschuss  bereitet  die  Beschlüsse  des 
Kreistages vor.  2Eine vorherige Beratung von Anträgen 
im Kreistag wird dadurch nicht ausgeschlossen.

(2)  1Der  Kreisausschuss  beschließt  über  diejenigen 
Angelegenheiten,  die  nicht  der  Beschlussfassung  des 
Kreistages oder Werksausschusses bedürfen und die nicht 
nach § 57 der Landrätin oder dem Landrat obliegen.  2Er 
beschließt  daneben  über  Angelegenheiten  nach  § 57 
Abs. 1  Nr. 6,  wenn  er  sich  im  Einzelfall  die 
Beschlussfassung vorbehalten hat. 3Er kann auch über die 
in Satz 2 genannten Angelegenheiten beschließen, wenn 
sie  ihm  von  der  Landrätin  oder  dem  Landrat  zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden. 4Er kann ferner über 
Angelegenheiten,  für die der Werksausschuss zuständig 
ist,  beschließen,  wenn  dieser  sie  ihm  zur 
Beschlussfassung vorlegt.

 (3) Der Kreisausschuss beschließt über Widersprüche in 
Angelegenheiten  des  eigenen  Wirkungskreises,  sofern 
nicht die Zuständigkeit des Kreistages gegeben ist, weil 
er  in  dieser  Angelegenheit  entschieden  hatte,  oder 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.

(4)  Der  Kreisausschuss  kann  seine  Zuständigkeit  in 
Einzelfällen oder für bestimmte Aufgabengebiete auf die 
Landrätin oder den Landrat übertragen.

(5)  Der  Kreisausschuss  wirkt  darauf  hin,  dass  die 
Tätigkeit  der  vom  Kreistag  gebildeten  Ausschüsse 
aufeinander abgestimmt wird.

§§ 52-54 (hier nicht wiedergegeben) 

3. Abschnitt §§ 55-60 Landrätin oder Landrat  

§§ 55-56 (hier nicht wiedergegeben) 

§ 57 Zuständigkeit  

(1) Die Landrätin oder der Landrat hat 
1.  die  Beschlüsse  des  Kreisausschusses  vorzubereiten; 
dabei  soll  sie  oder  er  die  Ausschüsse  des  Kreistages 
beteiligen,
2.  die  Beschlüsse  des  Kreistages  und  des 
Kreisausschusses auszuführen und die ihr oder ihm vom 
Kreisausschuss übertragenen Aufgaben zu erfüllen,
3.  über  Maßnahmen  auf  dem Gebiet  der  Verteidigung 
einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung und der 
sonstigen in § 4 Abs. 2 genannten Aufgaben sowie über 
gewerberechtliche  und  immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen zu entscheiden,
4.  Aufgaben,  die  der  Geheimhaltung  unterliegen  (§ 4 
Abs. 3 Satz 1), zu erfüllen,
5.  Weisungen  der  Kommunal-  und  der 
Fachaufsichtsbehörden  auszuführen,  soweit  dabei  kein 
Ermessensspielraum gegeben ist,
6.  die  nicht  unter  die  Nummern 1  bis  5  fallenden 
Geschäfte der laufenden Verwaltung zu führen.



(2)-(5) (hier nicht wiedergegeben)

4. Abschnitt §§ 61, 62 Kreisbedienstete 
(hier nicht wiedergegeben) 

Sechster Teil  
§§ 65-68 Kreiswirtschaft  

§   65   Anwendung   von   Vorschriften   der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung  

Für die Kreiswirtschaft gelten nach Maßgabe der §§ 36, 
51 und 57 dieses Gesetzes die Vorschriften des Sechsten 
Teils  der  Niedersächsischen  Gemeindeordnung und  die 
dazu  erlassenen  Rechtsvorschriften  mit  Ausnahme  des 
§ 83  Abs. 1  und  2  Nr. 2  sowie  der  §§ 106  und  117 
entsprechend.

Siebenter Teil  

§§ 69-78 Aufsicht (hier nicht wiedergegeben) 

Achter Teil  
§§ 79-81 Übergangs- und Schlussbestimmungen  

§ 79 Maßgebende Einwohnerzahl  

(1)  1Als Einwohnerzahl des Landkreises gilt das von der 
Landesstatistikbehörde  aufgrund  einer  allgemeinen 
Zählung  der  Bevölkerung  (Volkszählung)  und  deren 
Fortschreibung für den Stichtag des Vorjahres ermittelte 
Ergebnis.  2Stichtag ist der 30. Juni,  jedoch in Jahren,  in 
denen eine Volkszählung stattgefunden hat,  der Tag der 
Volkszählung.

(2)  1Für  die  Bestimmung  der  Zahl  der 
Kreistagsabgeordneten  nach  § 27  ist  die Einwohnerzahl 
maßgebend,  die  die  Landesstatistikbehörde  aufgrund 
einer Volkszählung oder deren Fortschreibung für einen 
mindestens 12 Monate und höchstens 18 Monate vor dem 
Wahltag liegenden Stichtag ermittelt hat.  2Hat nach dem 
Stichtag eine Gebietsänderung stattgefunden, so gilt das 
Landkreisgebiet  am  Wahltag  als  Landkreisgebiet  am 
Stichtag.

(3) (hier nicht wiedergegeben)

§§ 80-81 (hier nicht wiedergegeben)

                     6.+8. Teil §§ 65-79 NLO 9e
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